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1. Zusammenfassung 

 

Adresse: Bandelstraße 2 
 30171 Hannover 

Wertermittlungsstichtag: 28.04.2025 

Wertrelevante Nutzung: Wohn- und Geschäftshaus 

Planungsrecht: § 34 BauGB 

Grundstücksqualität: Baureifes Land 

Art und Maß der baulichen Nutzung: Wohnbaufläche für Wohn-  
und Geschäftshäuser 

Erschließungszustand: erschließungsbeitragsfrei 

Grundstücksgröße gesamt: 672 m² 

Wohn-/ Nutzfläche: 1.145 m² Wohnen 
191 m2 Gewerbe 

Baujahr (ggf. fiktiv): 1954/55 
1985 (fiktiv) 

Restnutzungsdauer: 30 Jahre 

Instandhaltungskosten: 14,00 €/m² p.a. 

Verwaltungskosten: 359 €/Wohnung 
3,0 % Gewerbe 

Mietausfallwagnis: 3,0 % 

Liegenschaftszinssatz: 1,7 % 

Jahresrohertrag: 190.987,92 € 

Verkehrswert: 4.020.000 € 

Vervielfältiger: 21,05-fache 

Verkehrswert je m2-Wohn-/Nutzfläche: rd. 3.000 €/m² 
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2. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 Die Exporo Hannover GmbH, vertreten durch Herrn Patrick Hart-
mann, beauftragte die Erstellung eines Gutachtens über den Ver-
kehrswert gemäß § 194 BauGB über das Objekt Bandelstraße 2 in 
30171 Hannover. 

 Zur Anfertigung des Gutachtens wurden folgende Unterlagen und 
Informationen übergeben: 

• Mieterliste mit Mietflächen vom März 2025  
• Grundbuchauszug Blatt 1925 des Amtsgerichtes Hannover 

vom 11.02.2025 
• Liegenschaftskarte vom 13.07.2006 
• Grundrisspläne vom 08.01.1954 
• Technische Due Dilligence vom 15.09.2017 

 Es wird davon ausgegangen, dass die gegebenen Erläuterungen 
und Auskünfte, die für die Erstellung des Gutachtens von Bedeu-
tung sind, vollständig und richtig erteilt wurden. 

 Ferner wurden folgende eigene Erkundigungen eingeholt:  

§ Informationen über den Grundstücksmarkt in Hannover vom 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte  

§ Online-Auskunft über die planungsrechtliche Situation 
§ Allgemeine Informationen vom Statistischen Landesamt 
§ Informationen vom Bundesamt für Statistik 
§ Allgemeine Recherche im Internet 

 Eine Besichtigung des Bewertungsobjekts wurde am 28.04.2025 
vorgenommen. Es konnten ausgewählte Wohnungen, die Gewer-
beeinheiten sowie die Allgemeinflächen besichtigt werden. 

Wertermittlungsstichtag  Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag ist der 28.04.2025 (Tag der 
Objektbesichtigung). 

 Es wurden keine Bodenuntersuchungen in Hinblick auf mögliche 
Kontaminations- und andere sich aus der Beschaffenheit des Bo-
dens ergebende Risiken vorgenommen. Dem Gutachten liegen 
darüber hinaus keine Untersuchungen hinsichtlich Baustatik, 
Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische und pflanzliche 
Schädlinge sowie Rohrfraß zu Grunde. Ferner wird unterstellt, 
dass die Gebäude, Anlagen und technischen Einrichtungen mit Ge-
nehmigung der zuständigen Behörden errichtet sowie betrieben 
und überwacht werden. 
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 Für die Durchführung dieses Auftrags und die Verantwortlichkeit 
sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die in der Anlage beigefügten 
Auftragsbedingungen maßgebend.  

 Das Gutachten ist nicht zur Veröffentlichung, zur Vervielfältigung 
oder zur Verwendung für andere als den unter Punkt 3 dargestell-
ten Zweck bestimmt. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung darf 
dieses Gutachten nicht an Dritte weitergegeben werden. 

3. Zweck der Bewertung 

 Im Rahmen der Regelbewertung ist der Verkehrswert gem. § 194 
BauGB zu ermitteln.  
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4. Markt- und Standortanalyse 
4.1 Makrostandort 

 Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover (557.200 Ein-
wohner, Stand 30.09.2024) ist Sitz der niedersächsischen Landes-
regierung, Verwaltungssitz der Region Hannover (Zusammen-
schluss von Stadt und Landkreis mit rd. 1,2 Mio. Einwohnern) so-
wie Teil der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-
Wolfsburg (rd. 3,8 Mio. Einwohner).  

 Als mit Abstand größte Stadt in Niedersachsen ist Hannover eines 
der wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zen-
tren in Norddeutschland. Die Messe-, Industrie- und Handelsstadt 
ist zudem ein auch überregional wichtiger Dienstleistungs-, Ver-
waltungs- und Versicherungsstandort. 

 

 
Quelle: openstreetmap.de 

 Die Infrastrukturinvestitionen und andere Projekte im Rahmen der 
EXPO-Ausstellung im Jahr 2000 gaben der Stadt einen deutlichen 
Modernisierungsschub. Auch in der Folge zeichnet sich Hannover 
durch eine dynamische Entwicklung im universitären Bereich so-
wie der Wissenschaft und Forschung aus. Hannover ist Sitz zahlrei-
cher Hochschulen, unter ihnen die Leibniz Universität Hannover 
und die Medizinische Hochschule Hannover. In Hannover sind 
mehr als 50.000 Studierende eingeschrieben. 

 Hannover stellt landesplanerisch ein Oberzentrum dar und ist 
überregional ein Einkaufsziel mit großer Strahlkraft, was die Ein-
zelhandelszentralität von 121,3 Indexpunkten (2024; 2023: 119,8) 
belegt. Die private Kaufkraft ist mit 96,8 Punkten (2024; 2023: 97,0) 
leicht unterdurchschnittlich, die einzelhandelsrelevante Kaufkraft 
liegt mit 100,1 Punkten im deutschen Durchschnitt (RIWIS). 
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Verkehrsanbindung In Norddeutschland ist Hannover sowohl im Straßen- als auch im 
Schienenverkehr als wichtigster Verkehrsknotenpunkt der Ost-
West- und Nord-Süd-Achsen anzusehen. Die Region Hannover ist 
dementsprechend gut an das überregionale Fernstraßen- und 
Bahnnetz angebunden. 

 Der Hauptbahnhof von Hannover ist somit auch einer der wich-
tigsten Knotenpunkte im nationalen wie europäischen Schienen-
verkehr und bietet zahlreiche Direktverbindungen in deutsche 
Großstädte (z.B. Hamburg in rd. 1,25 Std., Berlin in rd. 1,75 Std., 
Frankfurt/M. in rd. 2,5 Std., Köln in rd. 2,75 Std.). Das Netz der 
Stadtbahn Hannover und die S-Bahnanbindung der umgebenden 
Region sind ebenfalls gut ausgebaut. 

 Hannovers Flughafen in Langenhagen zählt zu den zehn wichtigs-
ten Verkehrsflughäfen in Deutschland und ist als Sitz der TUIfly 
Norddeutschlands führender Flughafen im Tourismus-Luftver-
kehr.  

 Durch die zentrale Lage, die Kreuzung wichtiger Verkehrsachsen 
des Individual- und Schienenverkehrs, sowie aufgrund der Anbin-
dung an den Mittellandkanal hat sich die Region Hannover zu ei-
nem wichtigen Logistikstandort entwickelt.  

Bevölkerungsentwicklung Die Bevölkerungszahl von Hannover ist zwischen 2011 und 2022 
um 7,0 % gewachsen (Niedersachsen: 4,7 %).  Der Wanderungs-
saldo ist insbesondere aufgrund der sog. Bildungswanderung po-
sitiv. Die Bevölkerungsprognose von Wegweiser Kommune (Ber-
telsmann Stiftung) geht für den Zeitraum von 2020 bis 2040 von 
einem weiteren Wachstum um 2,7 % aus. Das Bund-Länder-Demo-
grafieportal erwartet für den Zeitraum 2022 bis 2045 für die Region 
Hannover einen Zuwachs um 2,0 % bezogen auf 2020.  

Wirtschaftsstruktur Die Region Hannover ist einer der führenden Wirtschaftsstandor-
te in Norddeutschland. Zu den Leitbranchen, in denen mehr als    
70 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten tätig sind, 
zählen neben der Automobilwirtschaft und Produktionstechnik 
vor allem die Gesundheitswirtschaft, die Logistik, Finanzdienst-
leistungen, wissensbasierte Dienstleistungen und IT/Kommunika-
tion sowie das Handwerk. Unter anderem haben die Continental 
AG, die TUI AG sowie die Nord/LB, Talanx und Swiss Life Select ih-
ren Hauptsitz in Hannover. Der Wirtschaftsstandort wird zudem 
stark von Wissenschaft und Forschung, der Kreativwirtschaft so-
wie vom Messe- und Kongresswesen geprägt. Zu den wichtigsten 
Institutionen vor Ort zählt das Messezentrum mit internationalen 
Leitmessen wie der Industrieschau Hannover Messe und der IAA-
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Transportation. In der Landeshauptstadt ist auch die öffentliche 
Verwaltung ein wichtiger Bereich. 

 Der Wirtschaftsförderung Hannover zufolge sind die Wirtschafts-
abschnitte Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikati-
on, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie die öffentli-
che Verwaltung und Sozialversicherung gemessen an ihrem An-
teil an der Gesamtbeschäftigung in der Region Hannover im Ver-
gleich zum Bundesgebiet überproportional stark vertreten. Die 
meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in den 
Wirtschaftsabschnitten Gesundheits- und Sozialwesen (rd. 
82.400), verarbeitendes Gewerbe (rd. 68.900) und Handel inkl. In-
standhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (rd. 67.200) tä-
tig. Ein dynamisches Wachstum innerhalb der letzten 10 Jahre 
wies die Zahl der Beschäftigten in der Region Hannover vor allem 
im Gesundheits- und Sozialwesen (+2,6 % auf rd. 82.400), im Be-
reich Verkehr und Lagerei (+3,3 % auf rd. 40.800) sowie in der Er-
bringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleistungen (+3,1 auf rd. 42.000) auf.  

BIP, Erwerbstätige Das BIP pro Einwohner liegt deutlich über dem Durchschnitt der 
12 deutschen Regionalzentren  und nur wenig unterhalb des 
Durchschnitts der Top-7-Städte (2023, Quelle: Scope). Die Zahl der 
Erwerbstätigen liegt ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt der 
Regionalzentren, ihre Entwicklung hingegen ist in Hannover seit 
2014 unterdurchschnittlich dynamisch verlaufen.  

Bürobeschäftigung Die Bürobeschäftigung gibt ein ähnliches Bild ab: Die Gesamtzahl 
liegt mit rd. 179.200 ebenfalls deutlich über dem B-Städte-Durch-
schnitt von rd. 116.100, aber die 5-Jahres-Entwicklung von Hanno-
ver ist mit +3,3 % weniger dynamisch wie die der B-Städte von 
durchschnittlich +4,9 % (Stand 2022, RIWIS). 

Arbeitslosigkeit Die Arbeitslosigkeit ist RIWIS zufolge nach einem Anstieg während 
der Corona-Pandemie und einem leichten Rückgang 2022 in den 
Jahren 2023 und 2024 wieder gestiegen und wird mit 9,6 % ange-
geben. Damit liegt sie oberhalb des B-Städte-Durchschnitts von 
8,7 %. Die Zahl der Arbeitslosen hat in Hannover während der letz-
ten 5 Jahre mit 27,0 % stärker zugenommen als im Durchschnitt 
der B-Städte (21,4 %). Der Bundesagentur für Arbeit  zufolge liegt 
die Arbeitslosenquote in Hannover im Dezember 2024 bei 7,9 %. 

Immobilienwirtschaft Immobilienwirtschaftlich wird Hannover von RIWIS als B-Stadt  
klassifiziert. Hannover weist mit 4,7 Mio. m2 mit Abstand den größ-
ten Büroflächenbestand und das zweitgrößte durchschnittliche 
Fertigstellungsvolumen unter diesen Regionalzentren auf und 
stellt somit unter ihnen einen der bedeutendsten Standorte dar. 
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Auch der Vermietungsumsatz und die Spitzenmiete liegen deut-
lich über dem Durchschnitt der 14 B-Städte (RIWIS, siehe Markt-
analyse). 

Prognos Zukunftsatlas  Im zuletzt veröffentlichten Prognos-Zukunftsatlas (aus 2022) liegt 
die Region Hannover auf Rang 138 der 400 deutschen Landkreise 
und kreisfreien Städte („Leichte Chancen“). Der beste Indikator ist 
„Wirtschaft & Arbeitsmarkt“ (Rang 63), gefolgt von „Wettbewerb & 
Innovation“ (Rang 86) und „Demografie“ (Rang 102). 

  
Quelle: Prognos / Handelsblatt  

4.2 Mikrostandort 

Ortslage  Die Liegenschaft befindet sich im südlich des Stadtzentrums Han-
novers gelegenen Stadtteil Südstadt, der zusammen mit dem öst-
lich angrenzenden Bult den Stadtbezirk 07 Südstadt-Bult bildet. 
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Quelle: openstreetmap.de 

 Die Südstadt gilt traditionell als bürgerliches Viertel und in der 
Nachkriegszeit als Beamtenviertel. In den 1980er Jahren überal-
terte der Stadtteil. Durch die in den letzten Jahren wieder zuneh-
mende Attraktivität innenstadtnaher Stadtteile zogen seitdem 
verstärkt junge Leute und Familien aus bürgerlichen Schichten in 
die Südstadt, so dass der Anteil der jüngeren Bevölkerung ange-
stiegen ist. Heute leben dort viele junge Menschen und (junge) 
bürgerliche Familien mit oder ohne Nachwuchs, was auch mit der 
Tatsache zusammenhängt, dass es hier die größte Konzentration 
an Schulen in ganz Hannover gibt. Der Anteil der älteren Bevölke-
rung liegt mittlerweile unter dem Durchschnittswert der Stadt 
Hannover. Die Südstadt gilt als der kinderreichste Stadtteil der 
Landeshauptstadt. Gemäß IZ-Research befindet sich das Bewer-
tungsobjekt in einer guten Wohnlage.  
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Quelle: IZ-Research 

Verkehrliche Situation  Das Grundstück liegt an der vierspurigen Wohn- und Geschäfts-
straße Hildesheimer Straße, die eine nord-süd-verlaufende 
Hauptverkehrsachse und bedeutsame Ausfallstraße Hannovers 
darstellt.  

 Der Anschluss für den motorisierten Individualverkehr ist als sehr 
gut zu bezeichnen. Auf der betrachteten Liegenschaft befinden 
sich allerdings keine Stellplätze und auch die Parkmöglichkeiten 
im öffentlichen Straßenraum sind begrenzt. 

 Gute Alternativen werden durch den ÖPNV sowie durch den Fern-
verkehr der Deutschen Bahn geboten. Der DB-Hauptbahnhof Han-
nover ist rd. 2 km entfernt und kann ab U-Bahnhof Geibelstraße 
(der Zugang befindet sich direkt vor dem Objekt) innerhalb von 
drei Stationen erreicht werden. Die Anbindung an das Zentrum 
Hannovers und das übrige Stadtgebiet mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist als sehr gut einzuschätzen. 

Nahversorgung Die Nahversorgungssituation ist aufgrund des Einzelhandelsange-
botes im unmittelbaren Umfeld als gut zu bewerten. Sowohl an 
der Hildesheimer Straße als auch entlang der nahegelegenen Sall-
straße finden sich Geschäfte für den täglichen Bedarf (Lebensmit-
teldiscounter, Bäckerei, Drogerie, Textiler) und Dienstleistungen 
(Banken, Friseur, Reinigung), zudem kleinere gastronomische Ein-
richtungen (Imbiss, Café). Der nächste EDEKA liegt in nur rd. 270 m 
Entfernung.  





    
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Gutachten über die Liegenschaft: Seite: 14 
Bandelstraße 2 in 30171 Hannover  

 

 Der Wohnimmobilienmarkt zeigte sich 2024 weiterhin ange-
spannt. Nachdem 2023 mit gut 5.300 fertiggestellten Wohneinhei-
ten (Stadt und Umland) ein Rekordwert an Fertigstellungen ver-
zeichnet wurde, ging die Zahl der Baugenehmigungen deutlich zu-
rück. Während 2021 mit rd. 5.170 Genehmigungen ein langjähriger 
Höchststand erreicht wurde, waren es 2023 nur noch rd. 3.140 ge-
nehmigte Wohnungen, was im fünfjährigen Vergleich ca. 26 % un-
terhalb des Durchschnitts liegt (4.135 Wohneinheiten). Perspekti-
visch dürfte dies zu einer weiteren Verknappung des Angebots 
führen und den Druck auf die Mietpreise erhöhen.2 

Auf der Nachfrageseite begrenzten hohe Zinsen und verschärfte 
Finanzierungvorgaben der Banken die Kaufkraft insbesondere pri-
vater Haushalte. Auch bei institutionellen Investoren war eine zu-
nehmende Zurückhaltung zu spüren. Parallel dazu stieg die Nach-
frage am Mietmarkt, was sich in weiter steigenden Mieten sowohl 
bei Neubauten als auch bei Bestandgebäuden bemerkbar machte. 
Zur Jahresmitte 2024 bremste sich der Preisverfall der Wohnim-
mobilien jedoch aufgrund der Stabilisierung der Zinsen wieder et-
was ab. 

Auch die Bautätigkeit blieb unter Druck. Hohe Bau- und Finanzie-
rungskosten sowie regulatorische Vorgaben hemmten 2024 neue 
Projekte. Projektentwickler und Investoren nahmen dementspre-
chend eher eine beobachtende Rolle ein. 

Maßnahmen der öffentlichen Hand, wie beispielsweise beschleu-
nigte Genehmigungsverfahren oder Förderprogramme, sollen 
zwar den Wohnungsbau fördern, erzielen bislang jedoch keine 
spürbare Wirkung. 

Folgende Abbildung zeigt die Mietpreise, Kaufpreise und die Ver-
vielfältiger zum Stand Q3/2024. Auf der linken Seite ist die Ent-
wicklung der Wohnungsmieten im Spitzenpreissegment von 2019 
bis 2024 in Hannover zu sehen. Dort ist zu erkennen, dass sowohl 
die Wiedervermietungsmieten als auch die Neubaumieten zwi-
schen 2022 und 2024 sichtbar angestiegen sind.  

 

2 Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Hannover, Immobilienmarktbericht 2024, S. 19 ff. 
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Quelle: Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Hannover, Immobilienmarktbericht 
2024, S. 19 f. 

Proprate gibt die durchschnittliche Angebotsmiete aktuell mit 
monatlich 12,39 €/m2 für Neubauten und 10,33 €/m2 für Bestands-
bauten an. Die durchschnittlichen Angebotspreise werden mit 
4.743,12 €/m2 für den Neubau und 3.315,97 €/m2 für Bestandsge-
bäude angegeben.3 

Auch IZ-Research zufolge sind die Mietpreise in den letzten 10 Jah-
ren gestiegen. Bei den Kaufpreisen war zwischen 2015 und 2019 
eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Zwischen 2019 und 
2024 entwickelten sich die Kaufpreise allerdings nicht mehr paral-
lel zu den Mietpreisen. Das Verhältnis von Miet- und Kaufpreisen 
stellt eine wichtige Kenngröße für die Stabilität eines lokalen 
Marktes dar. Idealerweise sollten sich Miet- und Kaufpreise paral-
lel zueinander entwickeln. Die Regulierung von Mieten sowie die 
enormen Kaufpreissteigerungen der letzten Jahre verhinderten 
dies jedoch in vielen Märkten. Dementsprechend wurde in den 
letzten Jahren vermehrt eine Entkopplung von Kauf- und Miet-
preisen beobachtet, was zu instabileren Märkten führte. Für Kapi-
talanleger sorgte dies für eine geringere Attraktivität des Marktes.4  

 

3 https://proprate.de/market-report/hannover 
4 Selbst erstellte Wohnmarktanalyse durch IZ-Research  
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Verdrängung in angespannten Wohnungsmärkten entgegenzu-
wirken. Die derzeitige niedersächsische Verordnung ist zunächst 
bis zum 31. Dezember 2025 befristet. Eine Verlängerung bis 2029 
ist im Rahmen einer bundesgesetzlichen Reform vorgesehen.8 

Gastronomie  Der Immobilienmarktbericht der Landeshauptstadt Hannover 
weist keine Daten zu gastronomisch genutzten Liegenschaften 
aus.  

 Die monatliche Durchschnittsmiete für Einzelhandel und Gastro-
nomie liegt in Hannover aktuell bei 24 €/m2. Auch für die Südstadt 
und den Stadtteil Bult werden durchschnittliche Einzelhandels- 
und Gastronomiemieten von 24 €/m2 monatlich genannt.9 

 

  

 

  

 

8 Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz, Pressemitteilung Nr. 16/2025 
9 https://www.miete-aktuell.de/gewerbepreise/Hannover/Hannover/ 
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eingesehen. Ferner waren im Rahmen der Besichtigung auch keine 
Hinweise auf das Vorhandensein von Altlasten auf dem Bewer-
tungsgrundstück festzustellen.  

Denkmalschutz Zu dem Bewertungsobjekt liegen keine Angaben vor. Im Rahmen 
der Bewertung wird davon ausgegangen, dass keine wertbeein-
flussenden Denkmalschutzauflagen bestehen. 

5.3 Grundstücksbeschreibung 

 Das der Bewertung zugrundeliegende 672 m2 große und bebaute 
Grundstück besteht aus drei Flurstücken. Der Grundstückszu-
schnitt ist im Wesentlichen L-förmig. Die Front zur Bandelstraße 
ist ca. 27 m lang, die zur Hildesheimer Straße beträgt ca. 15 m. 

5.4 Beschreibung der baulichen Anlagen 

 Folgende Beschreibung erfolgt auf Basis der im Rahmen der Orts-
besichtigung gewonnen Erkenntnisse. Die Ausführungen beziehen 
sich auf dominante Merkmale der Ausstattung und Ausführung. In 
Teilbereichen können Abweichungen vorliegen. Es wurden keine 
zerstörenden Untersuchungen vorgenommen. 

5.4.1 Baujahr, Art und Zweckbestimmung  

 Auf dem zu bewertenden Grundstück befindet sich ein im Jahr 
1954/55 massiv errichtetes, unterkellertes, viergeschossiges 
Wohn- und Geschäftshaus (Vorderhaus - blau markiert). Laut Mie-
terliste vom 05.03.2025 befinden sich dort 19 Wohnungen und 
zwei Gewerbeeinheiten im EG. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 
rd. 1.024 m2, die Gewerbefläche insgesamt 126 m2. Insofern verfügt 
das Gebäude über insgesamt rd. 1.150 m² vermietbare Fläche. Das 
Haus hat zwei getrennte Eingänge (Bandelstraße und Hildeshei-
mer Straße).  

 Des Weiteren befindet sich im Hinterhof ein Bungalowgebäude mit 
gewerblicher Nutzung (Mittelhaus - rot markiert) auf ca. 38 m2, so-
wie ein ebenfalls viergeschossiges Wohnhaus (Hinterhaus - orange 
markiert) mit drei Wohnungen und einer gewerblichen Nutzung 
(Lager) im EG. Die Wohnfläche beträgt 121 m2 und 27 m2 Gewerbe-
fläche. Die Baujahre dieser Häuser sind nicht bekannt. Augen-
scheinlich sind diese älter als das Vorderhaus. 

 Die Gesamtmietfläche aller Häuser beträgt demnach 1.336 m2.  
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5.5 Mietvertragliche Situation 

 Zum Bewertungsstichtag sind alle Wohnungen und Gewerbeein-
heiten vermietet. Der Bewertung wird die Mieterliste (Anlage 3) 
vom März 2025 zugrunde gelegt. 

 Die Gewerbeeinheiten werden u.a. als Restaurant (93 m²; Mietbe-
ginn November 2022) und als Schreibwaren/ Zeitungskiosk mit 
DPD-Paketannahme (33 m2; Mietbeginn Oktober 2016) genutzt. 
Dabei ist anzumerken, dass die Gastronomiefläche mit 93 m2 für 
moderne und zeitgemäße Konzepte zu klein ist. Außerdem ist die 
Kiosk Fläche aufgrund des dazwischen liegenden Treppenhauses 
nicht mit der Gastrofläche kombinierbar. Eine Drittverwendungs-
fähigkeit der Kiosk Fläche ist somit sehr eingeschränkt. Es ist da-
von auszugehen, dass nach Beendigung des bestehenden Mietver-
hältnisses eine Neuvermietung nur schwer möglich ist. 

 Die Wohnungen haben eine durchschnittliche Größe von rd. 51 m2 

(Spanne von rd. 31 – 131 m2). Im Objekt betragen die derzeit ver-
traglich vereinbarten Monatsmieten für die drei Gewerbeeinhei-
ten und das Lager im Durchschnitt 13,24 €/m2 (Spanne von 10,41 
€/m2 bis 19,42 €/m2). Für die Wohnungen liegen sie bei durch-
schnittlich 11,79 €/m2 (Spanne von 5,56 €/m2 bis 15,61 €/m2) zzgl. 
NK. Bezüglich der konkreten Miethöhen wird auf die in der Anlage 
befindlichen Mieterliste verwiesen.  

 Der vorgelegte Mustermietvertrag für Wohnraum aus 2020 regelt 
ein unbefristetes Mietverhältnis und eine gesetzliche Kündigungs-
frist von drei Monaten. Die Kündigungsfrist für den Vermieter ver-
längert sich nach fünf Jahren und acht Jahren seit der Übergabe 
um jeweils drei Monate. Eine außerordentliche Kündigung aus 
wichtigem Grund ist grundsätzlich möglich. Eine Untervermietung 
ist mit Erlaubnis des Vermieters möglich. Schönheitsreparaturen 
sind für die Dauer des Mietverhältnisses auf Kosten des Mieters 
durchzuführen. Kleinreparaturen der Mieträume sind bis zu einem 
Betrag von € 100 zzgl. MwSt. durch den Mieter zu tragen (insg. 
nicht mehr als € 320 zzgl. MwSt. pro Jahr). Der Vermieter kann 
nach Maßgabe der § § 558 – 558c BGB eine Erhöhung der Miete bis 
zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen.  

 Wie unter Abschnitt 4.2 dargestellt, gilt in Hannover die Mietpreis-
bremse. Die im Objekt gezahlten Mieten überschreiten teilweise 
die ortsübliche Vergleichsmiete gem. § 556d Abs 1 BGB. Wie oben 
erwähnt, wurde im vorgelegten Mustermietvertrag dementspre-
chend eine Ausnahme gem. § 556e Abs 1 BGB geltend gemacht. 
Danach ist die Mietpreisbremse nicht anzuwenden, wenn die 
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Vormiete bereits mindestens ein Jahr vor Beendigung des vorhe-
rigen Mietverhältnisses in entsprechender Höhe vereinbart war.  

 Angabe gemäß wurden alle Miethöhen in Q1/2024 überprüft und 
mögliche Mieterhöhungspotentiale ausgeschöpft. Dafür wurden 
die Ausstattungsmerkmale der einzelnen Wohnungen anhand ei-
ner Punkteskala eingeordnet, um den Mietspiegelwert möglichst 
exakt ermitteln zu können. Der nächste Mietspiegel für Hannover 
erscheint Ende 2025. Eine vorherige Mietanpassung auf der Grund-
lage des Mietspiegels ist somit nicht möglich. 

5.6 Zusammenfassung 

 Bei dem Objekt handelt es sich um ein teilweise sanierungsbedürf-
tiges Wohngebäude mit standorttypischer Einzelhandelsnutzung 
im EG.  
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6. Flächenberechnung 
6.1 Methodische Vorbemerkung 

 Im Rahmen der Bewertung waren keine belastbaren Flächenbe-
rechnungen verfügbar. Es wurde kein eigenes Aufmaß durchge-
führt.  

 Auftragsgemäß werden der Bewertung die Flächen aus der Mieter-
liste (Anlage 3) zugrunde gelegt.  

 Es ist nicht auszuschließen, dass es hier Abweichungen zu den tat-
sächlichen Flächenmaßen gibt, weshalb die Erstellung eines Auf-
maßes empfohlen wird. 
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7. Bewertungsgrundsätze 
7.1 Methodische Vorbemerkung 

Verkehrswertdefinition  In § 194 Baugesetzbuch (BauGB) ist der Verkehrswert wie folgt de-
finiert: 

 „Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der 
in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und 
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 
Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Werter-
mittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse zu erzielen wäre.“ 

 Der Verkehrswert wird in Fachkreisen als „verobjektivierter 
Tauschwert“ bzw. „objektiver Wert“ bezeichnet. Er ist als wahr-
scheinlichster Verkaufspreis zum Bewertungsstichtag zu charak-
terisieren. 

Rechtsgrundlagen  Die Verkehrswertermittlung beruht auf folgenden gesetzlichen 
Grundlagen unter Berücksichtigung der jeweiligen Änderungen: 

§ Baugesetzbuch (BauGB) 
§ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 

 Als weitere Rechts- und Verwaltungsgrundlagen, die bei der Ver-
kehrswertermittlung von besonderer Bedeutung sind, seien hier 
ebenso unter Berücksichtigung der jeweiligen letzten Änderungen 
genannt: 

§ Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) 
§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
§ Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) 
§ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ DIN 277/ 1987 

Market Value  Die deutsche Definition des Verkehrswertes entspricht der inter-
national anerkannten Definition des „market values“ der Euro-
pean Valuation Standards (EVS) der The European Group of Valu-
ers’s Association (TEGoVA) und stimmen ebenfalls mit den Bewer-
tungsstandards der britischen Royal Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) überein.  
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7.2 Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Verfahrensnormen  Die Ermittlung des Verkehrswertes kann gemäß der Immobilien-
wertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 grundsätzlich nach 
dem Vergleichswert- (§ 24 ImmoWertV), dem Ertragswert- (§§ 27 ff. 
ImmoWertV) oder dem Sachwertverfahren (§§ 35 ff. ImmoWertV) 
vorgenommen werden.  

 Entscheidend für die Auswahl des Verfahrens sind die Umstände 
des Einzelfalls unter Berücksichtigung, der im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der Eignung 
der zur Verfügung stehenden Daten. Aus dem Ergebnis des ge-
wählten Verfahrens wird der Verkehrswert unter Berücksichtigung 
der Lage auf dem Grundstücksmarkt abgeleitet. 

 In der Praxis werden diese Bestimmungen in aller Regel wie folgt 
angewandt: 

Ertragswertverfahren  Das Ertragswertverfahren wird überwiegend für die Verkehrswer-
termittlung von Grundstücken herangezogen, bei denen üblicher-
weise marktüblich erzielbare Erträge anfallen oder geschätzt wer-
den können. Es wird daher insbesondere bei Mietgrundstücken, 
Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken 
angewandt. 

Sachwertverfahren  Das Sachwertverfahren wird überwiegend für Grundstücke heran-
gezogen, bei deren Nutzung es auf einen Ertrag nicht in erster Linie 
ankommt oder ein solcher nicht hinreichend genau bestimmt wer-
den kann. Es wird daher insbesondere bei eigengenutzten Wohn-
grundstücken gewählt. 

Vergleichswertverfahren  Das Vergleichswertverfahren wird überwiegend zur Ermittlung des 
Bodenwertes und des Wertes von Eigentumswohnungen (fall-
weise auch Einfamilienhäusern) herangezogen. 

Fazit Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Ge-
schäftshaus. Die Teilnehmer des Immobilienmarktes bzw. poten-
zielle Käufer werden die zu bewertende Liegenschaft in erster Li-
nie danach beurteilen, welcher Ertrag mit diesem Objekt erwirt-
schaftet werden kann. Aus diesem Grund wird der Verkehrswert 
der Liegenschaft auf Grundlage des Ertragswertverfahrens festge-
stellt.  
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8. Wertermittlung 
8.1 Bodenwert 

8.1.1 Methodische Vorbemerkung 

 Zur Ermittlung des Wertes des Grund und Bodens (Bodenwert) 
sind grundsätzlich Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke heran-
zuziehen. Neben oder anstelle dieser Kaufpreise können der Er-
mittlung des Bodenwertes gemäß Baugesetzbuch auch geeignete 
Bodenrichtwerte zugrunde gelegt werden (vgl. §§ 196 ff. BauGB). 
Der Bodenwert ist so zu ermitteln, als ob das Grundstück unbe-
baut wäre.  

 Wertbeeinflussende Merkmale sind durch Zu- oder Abschläge oder 
in anderer Weise zu berücksichtigen. Zu den wertbeeinflussenden 
Merkmalen gehören insbesondere die Lage des Grundstücks, die 
auf ihm ruhenden Rechte und Lasten, die Art und das Maß der bau-
lichen Nutzung, der Grundstückszuschnitt, der Erschließungszu-
stand und die Bodenbeschaffenheit. Darüber hinaus können sich 
Wertminderungen auch ergeben aus der Belastung der Grundstü-
cke durch wirtschaftlich/ technisch verbrauchte Substanz, aus ei-
nem Abbruchgebot oder anderen behördlichen Auflagen (z.B. 
Denkmalschutz). 

8.1.2 Bodenwertermittlung 

Planungsrecht Das Bewertungsgrundstück befindet sich gem. Onlineauskunft der 
Stadt Hannover nicht im Umgriff eines Bebauungsplanes. 

Art und Maß der baul. Nutzung  Art und Maß der baulichen Nutzung werden in § 16 BauNVO defi-
niert. Das Maß der baulichen Nutzung ist die Angabe über die In-
tensität einer Grundstücksausnutzung und wird durch die Grund-
flächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) und die Bau-
massenzahl (BMZ) sowie durch die Anzahl der Vollgeschosse oder 
die Höhe der baulichen Anlage bestimmt.  

 Zur Erstellung des Gutachtens lagen keine Angaben hierzu vor. Da-
her wurde die Geschossfläche auf Grundlage der Flurkarte und der 
Erkenntnisse aus der Ortsbesichtigung überschlägig abgeleitet 
und eine GFZ von rund 2,0 ermittelt. 

Grundstücksqualität Das Grundstück ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bau-
lich nutzbar. Es wird als baureifes Land charakterisiert. 

Bodenrichtwert Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover 
weist für das Bewertungsobjekt mit Stichtag 01.01.2025 folgenden 
Bodenrichtwert aus: 
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8.2 Ertragswert 

8.2.1 Methodische Vorbemerkung 

 Üblicherweise wird bei rein gewerblicher Nutzung, bei Misch- oder 
Mietwohnnutzung das Ertragswertverfahren angewandt. Die Me-
thode (beschrieben in den §§ 27 ff. ImmoWertV) gliedert sich in 
zwei Abschnitte: In die Bodenwertermittlung einerseits und in die 
Ermittlung des kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der 
baulichen Anlage andererseits. Für dessen Berechnung sind von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen die Bewirtschaftungskosten 
(z.B.: Mietausfall, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten) abzu-
ziehen. Von dem sich ergebenden Reinertrag des Grundstücks 
wird die Bodenwertverzinsung (Produkt aus Bodenwert und ob-
jektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatz) abgezogen. 
Das Ergebnis stellt den jährlichen Reinertragsanteil der baulichen 
Anlage dar.  

 Durch Aufsummierung, des über die Restnutzungsdauer kapitali-
sierten Reinertragsanteils der baulichen Anlage, mittels des ob-
jektspezifisch angepassten Liegenschaftszins, und dem Boden-
wert, errechnet sich der vorläufige Ertragswert.  

 Abschließend erfolgt die Berücksichtigung von besonderen ob-
jektspezifischen Grundstücksmerkmalen (z.B.: Wertminderung für 
erforderliche Investitionen). Besondere objektspezifische Grund-
stücksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, 
die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt üblichen Ansätzen abweichen. Besondere ob-
jektspezifische Grundstücksmerkmale können insbesondere vor-
liegen bei: 

§ Besonderen Ertragsverhältnissen 
§ Baumängeln und Bauschäden 
§ Baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind 

und zur alsbaldigen Freilegung anstehen 
§ Bodenverunreinigungen 
§ Grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen. 

 Dementsprechend ergibt sich der Ertragswert der zu bewertenden 
Liegenschaft. 

 Die getrennte Ermittlung von Boden- und Gebäudewert wird als 
erforderlich erachtet, weil der Boden auf Dauer einen Ertrag im 
Sinne einer ewigen Rente abwirft, während Gebäude, die einem 
Alterungsprozess unterliegen, keinen dauerhaften Ertrag abwer-
fen können. 
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8.2.2 Marktübliche Mieterträge 

Im Rahmen der Ertragswertermittlung von Wohngrundstücken ist 
grundsätzlich von der ortsüblichen Vergleichsmiete auszugehen. 
Üblicherweise kann bei der Bestimmung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete der einfache oder qualifizierte Mietspiegel herange-
zogen werden.11 Außerdem ist in Hannover, wie bereits unter Ab-
schnitt 4.3 dargestellt, die Mietpreisbremse rechtskräftig. Dement-
sprechend darf die zulässige Neuvermietungsmiete die ortsübli-
che Vergleichsmiete zuzüglich 10 % nicht überschreiten, sofern 
keine Ausnahme gem. §§ 556e und f BGB vorliegt.  

Da im vorliegenden Fall sowohl die im Objekt gezahlten Mieten, als 
auch die im Umfeld recherchierten Mieten über dem Mietspiegel 
liegen, erscheint es sachgerecht, die tatsächlichen Ist-Mieten als 
marktüblich erzielbaren Rohertrag anzusetzen. Dieser Ansatz ent-
spricht der Definition der Verkehrswertermittlung gem. § 194 
BauGB, wonach der Verkehrswert aus dem Preis abgeleitet wer-
den soll, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Lage und 
Beschaffenheit des Grundstücks erzielt werden kann. Die Tatsa-
che, dass die gezahlten Mieten trotz Überschreitung der Mietpreis-
bremse akzeptiert und dauerhaft gezahlt werden und dass ver-
gleichbare Objekte im Umfeld ebenfalls höhere Mieten aufweisen, 
spricht dafür, dass die tatsächlich erzielten Mieten eher der markt-
üblichen Miete entsprechen. Vor diesem Hintergrund werden die 
Ist-Mieten der Bewertung zugrunde gelegt und das damit verbun-
dene Risiko durch den Liegenschaftszins berücksichtigt.  

8.2.3 Bewirtschaftungskosten 

Vorbemerkung  Bei den Bewirtschaftungskosten handelt es sich um regelmäßig im 
Zusammenhang mit dem Grundstück anfallende Ausgaben wie 
Aufwendungen für die Verwaltung (Verwaltungskosten), für die Er-
haltung der baulichen Anlagen (Instandhaltungskosten), Kosten 
für den Ausgleich eventuell entstehenden Mietausfalls und Auf-
wand für Rechtsverfolgungen auf Zahlung, Aufhebung eines Miet-
verhältnisses oder auf Räumung (Mietausfallwagnis) sowie für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstücks (Betriebskos-
ten).12 Abschreibung und Zinsen für Darlehen gehören nicht zu 
den Bewirtschaftungskosten.  

Betriebskosten Die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung und Strom und ggf. 
weitere Kosten werden gewöhnlich in Form einer 

 

11 vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2013 S. 1745 
12 § 32 ImmoWertV 
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Nebenkostenabrechnung erhoben und auf den Mieter umgelegt. 
In diesem Fall zahlen die Mieter eine Nebenkostenpauschale. Es 
wird davon ausgegangen, dass diese auskömmlich ist und die tat-
sächlich anfallenden Betriebskosten abdeckt. Betriebskosten 
werden in dieser Wertermittlung daher nicht berücksichtigt.  

Mietausfallwagnis Das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko eine Ertragsminderung 
die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pach-
ten und sonstigen Einnahmen entstehen. In Anlage 3 zur Im-
moWertV wird ein Ansatz wird bei Wohnimmobilien von 2 % und 
bei gewerblich genutzten Immobilien ein Satz von 4 % des Jahres-
rohertrages empfohlen.  

 Für die Bewertung wird auf Grund der anteiligen gewerblichen 
Nutzung ein Ansatz von 3 % des Jahresrohertrages für angemes-
sen erachtet. 

Instandhaltung  In Anlage 3 zur ImmoWertV wird ein Ansatz für die laufende In-
standhaltung für Wohnnutzung in Höhe von 14,00 €/m2 (indexiert) 
empfohlen.  

 Bei gewerblicher Nutzung bspw. für Büro, Ladenlokale, Praxen 
o.ä. wird ebenfalls ein Ansatz von 100 % genannt, welcher der Be-
wertung zugrunde gelegt wird.  

Verwaltungskosten Die Verwaltungskosten werden gem. Anlage 3 zur ImmoWertV für 
Wohnungen mit € 359 (indexiert) angegeben. Bei gewerblicher 
Nutzung werden 3 % des Jahresrohertrages zugrunde gelegt.  

 Im Rahmen der Bewertung wird ein Ansatz von 3 % des Jahresroh-
ertrages für die Gewerbeflächen und € 359 je Wohnung als sachge-
recht erachtet. 

8.2.4 Gesamt- und Restnutzungsdauer 

Gesamtnutzungsdauer  Die übliche Gesamtnutzungsdauer (GND) berücksichtigt sowohl 
technische als auch wirtschaftliche Aspekte der Standdauer von 
Gebäuden. Sie wird nach empirisch ermittelten Erfahrungssätzen 
bemessen. Die GND bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine 
bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Bau-
jahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden 
kann. 

 Die durchschnittliche Gesamtnutzungsdauer von Mehrfamilien-
häusern ist gem. Anlage 1 ImmoWertV mit 80 Jahren anzusetzen.  

Restnutzungsdauer Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) gem. § 4 Abs. 3 Im-
moWertV bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche 
Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich 
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Liegenschaftszins Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hameln-Hannover 
(GAA) leitet zum 01.01.2025 für Mehrfamilienhäuser einen durch-
schnittlichen Liegenschaftszinssatz in Höhe von 2,1 % ab. Basis 
hierfür ist ein Bodenrichtwertniveau von 450 €/m2, eine monatli-
che Nettokaltmiete von 7,35 €/m2 Wohnfläche und ein durch-
schnittlicher baulicher Zustand. 

 Folgende Korrekturwerte sind bei der Ermittlung des Liegen-
schaftszinssatzes zu berücksichtigen: 

§ Bodenrichtwert größer 450 €/m2:  - 1,51 % 

 Dementsprechend ergibt sich ein Korrekturwert von -1,51 % und 
mithin ein angepasster Liegenschaftszinssatz in Höhe von                 
rd. 0,6 %. 

 Die wirtschaftlichen Risiken bei den Ertrags- und Wertverhältnis-
sen, die durch die Höhe des Liegenschaftszinssatzes Berücksichti-
gung finden, werden vorwiegend durch das langfristig zu erwar-
tende Nachfragepotenzial bestimmt. Dieses wird neben der allge-
meinen Marktsituation insbesondere von folgenden Kriterien be-
einflusst: 

§ Mikrolage, Infrastruktur, Standortqualität (unter Berücksichti-
gung der Erreichbarkeit durch Bus, Bahn und den Individual-
verkehr) 

§ Objektqualität und Gebäudeökonomie (insbesondere Dritt-
verwendungsmöglichkeit sowie Flächengröße und technische 
Infrastruktur) 

§ Vermietungs- bzw. Leerstandsituation 

Höhe des Liegenschaftszinses Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilien-
wohnhaus älteren Baujahres, das langfristige Mieteinnahmen er-
möglicht. Allerdings weist das Objekt auch einen kleinen gewerb-
lichen Flächenanteil auf, welcher ein höheres Risiko hinsichtlich 
des nachhaltig erzielbaren Mietertrags aufweist. Zusätzlich ist die 
Gastronomiefläche, wie unter Abschnitt 5.5 beschrieben, zu klein 
für moderne und zeitgerechte Konzepte. Die Kiosk Fläche ist in ih-
rer Drittverwendungsfähigkeit sehr eingeschränkt und eine Neu-
vermietung ist vermutlich nur schwer möglich.  

 Der Gutachterausschuss legt im Grundstücksmarktbericht eine 
durchschnittliche Miete von 7,35 €/m2 zugrunde. Das Mietniveau 
im Objekt ist allerdings deutlich höher. Das damit verbundene Ri-
siko wird mit einem Aufschlag von 0,2 % auf den Liegenschafts-
zinssatz berücksichtigt.  
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A l l g e m e i n e   A u f t r a g s b e d i n g u n g e n 

§ 1 Geltung 
1. Die Rechtsbeziehungen des Sachverständigen zu seinem Auftraggeber (AG) bestimmen sich nach den folgenden Ver-

tragsbedingungen. 

2. Davon abweichende Regelungen des AG werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie der Sachverständige ausdrücklich 
und schriftlich anerkennt. 

§ 2 Auftrag 
1. Die Annahme des Auftrages sowie mündliche, telefonische oder durch Angestellte getroffene Vereinbarungen, Zusiche-

rungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Sachverständigen. 

2. Auftragsgegenstand und Zweck des Gutachtens sind bei Auftragserteilung schriftlich festzulegen. 

§ 3 Durchführung des Auftrages 
1. Der Auftrag ist entsprechend den für einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gültigen Grundsätzen 

unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. 

2. Einen bestimmten Erfolg, insbesondere ein vom AG gewünschtes Ergebnis, kann der Sachverständige nur im Rahmen 
objektiver und unparteiischer Anwendung seiner Sachkunde gewährleisten. 

3. Der Sachverständige erstattet das Gutachten persönlich. Soweit es notwendig oder zweckmäßig ist und die Eigenver-
antwortung des Sachverständigen erhalten bleibt, kann sich der Sachverständige bei der Vorbereitung des Gutach-
tens der Hilfe sachverständiger Mitarbeiter bedienen.  

4. Ist zur sachgemäßen Erledigung des Auftrages die Zuziehung von Sachverständigen anderer Fachgebiete erforderlich, 
so erfolgt deren Beauftragung gesondert durch den AG. 

5. Im Übrigen ist der Sachverständige berechtigt, zur Bearbeitung des Auftrages auf Kosten des AG die notwendigen und 
üblichen Untersuchungen und Versuche nach seinem pflichtgemäßen Ermessen durchzuführen oder durchführen zu 
lassen. Dazu zählen insbesondere das Einziehen von Erkundigungen, das Anstellen von Nachforschungen, die Vor-
nahme von Reisen und Besichtigungen sowie die Anfertigung oder das Anfertigen lassen von Fotos und Zeichnungen, 
ohne dass es hierfür einer besonderen Zustimmung des AG bedarf. Soweit hier unvorhergesehene oder im Verhältnis 
zum Zweck des Gutachtens zeit- und kostenaufwendige Untersuchungen erforderlich werden, ist dazu die vorherige 
Zustimmung des AG einzuholen. 

6. Der Sachverständige wird vom AG ermächtigt, bei Behörden und dritten Personen, die für die Erstattung des Gutachtens 
notwendigen Auskünfte einzuholen und Erhebungen durchzuführen. Falls erforderlich, ist ihm vom AG hierfür eine be-
sondere Vollmacht auszustellen. 

7. Das Gutachten ist innerhalb der vereinbarten Frist zu erstatten. 

8. Das Gutachten wird dem AG ausschließlich in digital im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Die Ausfertigung in Papier-
form erfolgt gegen in Rechnungstellung von pauschal 185 Euro zzgl. MwSt. je Exemplar. 

9. Nach Erledigung des Auftrages und Zahlung der vereinbarten Vergütung hat der Sachverständige die ihm vom AG zur 
Durchführung des Gutachtenauftrages überlassenen Unterlagen unaufgefordert wieder zurückzugeben. 

§ 4 Pflichten des AG 
1. Der AG darf dem Sachverständigen keine Weisungen erteilen, die dessen tatsächliche Feststellungen oder das Ergebnis 

seines Gutachtens verfälschen können. 

2. Der AG hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Sachverständigen alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Aus-
künfte und Unterlagen (z.B. Rechnungen, Zeichnungen, Berechnungen, Schriftverkehr) unentgeltlich und rechtzeitig zu-
gehen. Der Sachverständige ist von allen Vorgängen und Umständen, die erkennbar für die Erstattung des Gutachtens 
von Bedeutung sein können, rechtzeitig und ohne besondere Aufforderung in Kenntnis zu setzen. 

§ 5 Schweigepflicht des Sachverständigen 
1. Der Sachverständige unterliegt gemäß § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB einer mit Strafe bewehrten Schweigepflicht. Dementspre-

chend ist es ihm auch vertraglich untersagt, das Gutachten selbst oder Tatsachen oder Unterlagen, die ihm im Rahmen 
seiner gutachterlichen Tätigkeit anvertraut worden oder sonst bekannt geworden sind, unbefugt zu offenbaren, weiter-
zugeben oder auszunutzen. Die Pflicht zur Verschwiegenheit umfasst alle nicht offenkundigen Tatsachen und gilt über 
die Dauer des Auftragsverhältnisses hinaus. 

2. Diese Schweigepflicht gilt auch für alle im Betrieb des Sachverständigen mitarbeitenden Personen. Der Sachverständige 
hat dafür zu sorgen, dass die Schweigepflicht von den genannten Personen eingehalten wird. 
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3. Der Sachverständige ist zur Offenbarung, Weitergabe oder eigenen Verwendung der bei der Gutachtenerstattung erlang-
ten Kenntnis befugt, wenn er aufgrund von gesetzlichen Vorschriften dazu verpflichtet ist oder sein Auftraggeber ihn aus-
drücklich und schriftlich von der Schweigepflicht entbindet. 

4. Ist keine anderslautende Vereinbarung getroffen worden, ist es dem Sachverständigen gestattet, offenkundige Tatsa-
chen des Auftragsverhältnisses sowie den Namen des Auftraggebers als Referenz an Dritte weiterzugeben und ggf. mit 
dessen Logo im Internet zu veröffentlichen.  

§ 6 Urheberrechtsschutz 
1. Der Sachverständige behält an den von ihm erbrachten Leistungen, soweit sie urheberrechtsfähig sind, das Urheber-

recht. 

2. Insoweit darf der Auftraggeber das im Rahmen des Auftrages gefertigte Gutachten mit allen Aufstellungen, Berechnun-
gen und sonstigen Einzelheiten nur für den Zweck verwenden, für den es vereinbarungsgemäß bestimmt ist.  

3. Eine darüberhinausgehende Weitergabe des Gutachtens an Dritte, eine andere Art der Verwendung oder eine Textände-
rung oder -kürzung ist dem AG nur mit Einwilligung des Sachverständigen gestattet. 

4. Eine Veröffentlichung des Gutachtens bedarf in jedem Falle der Einwilligung des Sachverständigen. Vervielfältigungen 
sind nur im Rahmen des Verwendungszwecks des Gutachtens gestattet. 

§ 7 Honorar 
1. Der Sachverständige hat Anspruch auf Zahlung einer Vergütung. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach dem Auftrag. 

2. Daneben können Nebenkosten und Auslagen in tatsächlich anfallender (gegen entsprechenden Nachweis) oder verein-
barter Höhe (ohne Nachweis) verlangt werden. 

3. Das Honorar sowie die jeweils angefallenen Nebenkosten verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

§ 8 Zahlung - Zahlungsverzug 
1. Das vereinbarte Honorar wird zu 50 % bei Auftragserteilung und zu weiteren 50 % zzgl. der Nebenkosten mit Zugang des 

Gutachtens beim AG fällig. Die postalische Übersendung des Gutachtens unter gleichzeitiger Einziehung der fälligen Ver-
gütung durch Nachnahme ist zulässig. 

2. Kommt der AG mit der Zahlung des Honorars in Verzug, so kann der Sachverständige nach Setzung einer angemessenen 
Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz gem. §§ 286 ff, 280 ff BGB wegen Nichterfüllung verlangen. 
Vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens sind bei Zahlungsverzug Verzugszinsen nach Maßgabe von § 288 
I BGB zu entrichten. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3. Zahlt der AG einen vereinbarten Vorschuss oder eine vereinbarte Rate trotz Fristsetzung unter Kündigungsandrohung 
nicht, so ist der Sachverständige berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und das vereinbarte Honorar, jedoch unter Ab-
zug ersparter Aufwendungen, zu verlangen. Sofern der AG im Einzelfall keinen höheren Anteil an ersparten Aufwendun-
gen nachweist, wird dieser mit 40 % des Honorars für die vom Sachverständigen noch nicht erbrachten Leistungen ver-
einbart. 

4. Erhält der Sachverständige Kenntnis von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des AG gefährden, so ist er berechtigt, das 
gesamte Honorar unter Fristsetzung mit Kündigungsandrohung sofort fällig zu stellen.  

5. Gegen Ansprüche des Sachverständigen kann der AG nur aufrechnen, wenn die Gegenforderung des AG unbestritten ist 
oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der AG nur geltend machen, soweit es auf Ansprü-
chen aus dem abgeschlossenen Vertrag beruht. 

§ 9 Fristüberschreitung 
1. Die Frist zur Ablieferung des Gutachtens (vgl. § 3 Abs. 7) beginnt mit dem Werktag nach Vertragsabschlussdatum. Benö-

tigt der Sachverständige für die Erstattung des Gutachtens Unterlagen des AG (vgl. § 4 Abs. 2) so verlängert sich die Aus-
führungsfrist um den Zeitraum bis zu ihrem Eingang beim AN, sofern der AG zu deren Beibringung verpflichtet ist, an-
dernfalls um den Zeitraum von ihrer Anforderung durch den AN bis zum Eingang der Unterlagen. Ist die Zahlung eines 
Vorschusses vereinbart, so beginnt der Lauf der Frist erst nach Eingang der Unterlagen bzw. des Vorschusses. Die Frist 
verlängert sich ferner um den Zeitraum vom Zugang der Fristsetzung bis zur Zahlung gem. § 8 Zif. 4 oder Zif. 5. 

2. Bei der Überschreitung des Ablieferungstermins kann der AG nur im Falle des Leistungsverzuges des Sachverständigen 
oder der vom Sachverständigen zu vertretenden Unmöglichkeit vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlan-
gen. 

3. Der Sachverständige kommt nur in Verzug, wenn er die Lieferverzögerung des Gutachtens zu vertreten hat. Bei nicht zu 
vertretenden Lieferhindernissen wie beispielsweise Fälle höherer Gewalt oder Krankheit tritt Lieferverzug nicht ein. Die 
Ablieferungsfrist verlängert sich um den Zeitraum, in dem das unverschuldete Leistungshindernis andauert. Der AG kann 
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Wird durch solche Lieferhindernisse dem Sachverständigen die 
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Erstattung des Gutachtens völlig unmöglich, so wird er von seinen Vertragspflichten frei. Auch in diesem Falle steht dem 
Auftraggeber ein Schadensersatzanspruch nicht zu. 

4. Der AG kann neben Lieferung Verzugsschadensersatz nur verlangen, wenn dem Sachverständigen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 

§ 10 Kündigung 
1. Auftraggeber und Sachverständiger können den Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Die Kündigung 

ist schriftlich zu erklären.  

2. Wichtige Gründe, die den Auftraggeber zur Kündigung berechtigen, sind u.a. ein Verstoß gegen die Pflichten zur objekti-
ven, unabhängigen und unparteiischen Gutachtenerstattung. 

3. Wichtige Gründe, die den Sachverständigen zur Kündigung berechtigen, sind u.a. Verweigerung der notwendigen Mitwir-
kung des AG; Versuch unzulässiger Einwirkung des AG auf den Sachverständigen, die das Ergebnis des Gutachtens ver-
fälschen kann (vgl. § 4 Abs. 1); wenn der Sachverständige nach Auftragsannahme feststellt, dass ihm die zur Erledigung 
des Auftrages notwendige Sachkunde fehlt. 

4. Im übrigen ist eine Kündigung des Vertrages ausgeschlossen. 

5. Wird der Vertrag aus wichtigem Grund gekündigt, den der Sachverständige zu vertreten hat, so steht ihm eine Vergütung 
für die bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbrachten Teilleistung nur insoweit zu, als diese für den AG objektiv verwend-
bar ist. 

6. In allen anderen Fällen behält der Sachverständige den Anspruch auf das vertraglich vereinbarte Honorar, jedoch unter 
Abzug ersparter Aufwendungen. Sofern der Auftraggeber im Einzelfall keinen höheren Anteil an ersparten Aufwendun-
gen nachweist, wird dieser mit 40% des Honorars für die vom Sachverständigen noch nicht erbrachten Leistungen ver-
einbart. 

§ 11 Gewährleistung 
1. Stellt der AG nach Ablieferung des Gutachtens einen Mangel fest, so hat er diesen dem Sachverständigen unverzüglich 

anzuzeigen, andernfalls erlöschen die Ansprüche auf Gewährleistung für diesen Mangel. 

2. Ist das Gutachten mit einem Mangel behaftet, so stehen dem AG zunächst nur die Rechte auf Nacherfüllung innerhalb 
einer angemessenen Frist (Mangelbeseitigung oder Neuerstellung nach Wahl des Sachverständigen gem. §§ 635, 636 
BGB) zu. 

3. Kommt der Sachverständige seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist nach, so kann 
der AG die Vergütung nach den Vorschriften des § 638 II bis IV BGB mindern.  

4. Die Begrenzung der Gewährleistungsansprüche tritt in den Fällen des § 639 BGB (arglistiges Verschweigen eines Mangels 
oder Übernahme einer Garantie) nicht ein. 

5. Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von 1 Jahr ab dem Schluss des Jahres des Eingangs des Gutachtens 
beim AG, sofern sie nicht schon nach Ziffer. 1 dieser Vorschrift ausgeschlossen sind. 

§ 12 Haftung 
1. Der Sachverständige haftet für Schäden des AG - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur dann, wenn er oder seine Mitar-

beiter die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben und für Schäden 
aus der Verletzung aus Leben, Körper und Gesundheit, sofern diese vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurden. Alle 
darüberhinausgehenden Schadensersatzansprüche werden ausgeschlossen, sofern diese sich nicht aus Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ergeben. Dies gilt auch für Fälle der Nacherfüllung. 

2. Die Rechte des AG aus Gewährleistung gemäß § 11 werden dadurch nicht berührt. Die Ansprüche wegen Lieferverzugs 
sind in § 9 abschließend geregelt. 

3. Für den Fall der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit wird die Haftung der Höhe nach auf höchstens 20 % des ermittelten 
Wertes, jedoch maximal 200.000 Euro, begrenzt. 

§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort ist Hamburg 

2. Ist der AG Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Ham-
burg ausschließlicher Gerichtsstand: 

3. Der gleiche Gerichtsstand wie in Ziffer 2 gilt, wenn der AG keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertrags-
abschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 




